1
15

Zehn Gründe 
gegen einen Verfassungsartikel zur sog. „Kostenwahrheit“ im 
Verkehr

In Ausführung der Parlamentarischen Initiative Bundi aus dem Jahr 1993
 hat die Kommis​sion für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates im Juni 1999 einen Vorentwurf zu einem neuen Verfassungsartikel über die Kostenwahrheit im Verkehr angenommen. Das Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK führt im Auftrag der Kommission das Vernehmlassungsverfahren zu diesem Vorentwurf durch. Die Ver​nehmlassungsfrist läuft bis zum 20. März 2000. 

Der vorgeschlagene Verfassungsartikel über die Kostenwahrheit im Verkehr ist Ausdruck eines unübertroffenen Staatsinterventionismus. Auf der Basis der aktuellen, von notorischer Einseitigkeit geprägten Theorie verlangt er nichts weniger als die uneingeschränkte Anla​stung der theoretischen Kosten beim privaten Strassenverkehr, während die ausgewiesenen ungedeckten Kosten des öffentlichen Verkehrs als unantastbare Grössen vom Verursacher​prinzip ausgenommen werden sollen. 

Dieses Papier will diesen und weitere Mängel des beabsichtigten Verfassungsartikels über die Kostenwahrheit im Verkehr aufzeigen. 

Uebersicht

1.
Neue Steuern: Oberstes Ziel des Verfassungsartikels ist die Schaffung neuer Grund​lagen für zusätzliche Steuern.

2.
Staatliche Lenkung des Verkehrs: Der Bund verschafft sich, den Kantonen und den Gemeinden ein zusätzliches Instrument für weitere Eingriffe in das Verkehrswesen zu​gunsten des Schienen- und zulasten des motorisierten Strassenverkehrs. 

3.
Gegen das Verursacherprinzip: Der Verfassungsartikel verletzt das Verursacherprin​zip aufs schwerste, wenn der eine Teil, der öffentliche Verkehr, bei der Bezahlung sei​ner externen Kosten ausgenommen wird.

4.
Unzureichende Grundlagen: Die vorliegenden Erkenntnisse über die externen Ko​sten des Strassenverkehrs basieren auf wissenschaftlich unzureichenden Annahmen der immer gleichen Beraterbüros und sind keine Grundlage für politische Entscheide.

5.
Weltfremdes Modell: Das theoretische, weltfremde Modell der externen Kosten aus den 20er Jahren ist völlig überholt; es wird der Praxis bei weitem nicht gerecht, weil heute die Geschädigten und die Nutzniesser des Verkehrs praktisch identisch sind.

6.
Kostenlüge: Der Nutzen des Strassenverkehrs für die Allgemeinheit und die Volks​wirtschaft wird in der Schweiz ausgeklammert. 

7.
Überholtes Katastrophen-Szenario: Die Studien über die vom Verkehr verursachten Kosten unterschlagen die Erkenntnisse, dass sich die vom motorisierten Strassenver​kehr ausgestossene Schadstoffmengen dank neuen Motorentechnologien und verbes​serten Treibstoffen weiter verringern werden.

8.
Untaugliche Lenkungsabgaben: Lenkungsabgaben bewirken keine Verhaltensände​rung im Verkehrsbereich und tragen nicht zur Problemlösung bei.

9.
Präjudiz für beliebig andere Abgaben: Das ganze menschliche Leben führt zu exter​nen Kosten; eine Sonderbehandlung des Motorfahrzeugverkehrs ist durch nichts ge​rechtfertigt. Vielmehr würde dadurch ein Präjudiz für jeden anderen Lebensbereich ge​schaffen.

10.
Doppelzahler: Nach dem vorgelegten Modell sollen den Automobilisten/innen unter dem Titel „Verursacherprinzip“ die in der Vergangenheit bereits einmal finanzierten Strassenausgaben ein zweites Mal in Rechnung gestellt werden.

Neue Steuern
1.
Oberstes Ziel des Verfassungsartikels ist die Schaffung neuer Grundlagen für zusätzliche Steuern.

Die neue Verfassungsnorm schafft den Gemeinden und Kantonen die Möglichkeit, Lenkungs- und Kausalabgaben auf stark belasteten Strassenstücken oder in einem Teil des Gemeindegebietes zu erheben.
 Damit wird ein schärferes Abgabensystem des Strassenverkehrs zur Entlastung der öffentlichen Haushalte von ungedeckten Ko​sten des kollektiven Verkehrs auf Schiene und Strasse ermöglicht.
 Der motorisierte Individualverkehr soll die fehlenden Geldmittel zur Finanzierung des öffentlichen Ver​kehrs mit höheren Abgaben beibringen. Dabei stehen die Vorschläge für neue Abga​ben und Gebühren jenen Massnahmen in nichts nach, welche bereits für die Umset​zung der zerstörerischen Verkehrshalbierungs-Initiative konkret zur Diskussion gestellt worden sind.

Bereits mit der Einführung der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA und der FinÖV-Finanzierung für die Grossprojekte des öffentlichen Verkehrs sowie mit der Finanzierung der flankierenden Massnahmen zum Landverkehrsabkommen Schweiz-EU sind auf Bundesebene die Würfel in Richtung einer noch nie dagewesenen Sub​ventionierung des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz gefallen. Mit dem Verfassungs​artikel über die Kostenwahrheit soll nun der individuelle Strassenverkehr auf der Ebene Kanton und Gemeinden nochmals an die Kasse kommen. 

Diese Quersubventionierungen des Schienenverkehrs mit Mitteln aus dem Strassen​verkehr stellen einen Bruch mit dem Aequivalenz- und auch mit dem Verursacherprin​zip dar
, für die der Bericht der Verkehrskommission keine hinreichende Begründung enthält.

Ausserdem soll die Veränderung des Preisgefüges zugunsten des öffentlichen und zulasten des privaten motorisierten Verkehrs markante Anreize für einen sparsamen Umgang im Motorfahrzeugverkehr bewirken. 

Als konkrete Massnahmen wird vorerst an Parkplatzbewirtschaftungsmodelle und Bauwerksfinanzierungen durch Gebühren gedacht. In Frage kommt aber auch die An​hebung der Motorfahrzeugsteuern.

Die Erhebung einer massiven Parkplatzabgabe auf öffentlichen und auch auf privaten Parkplätzen richtet sich gegen den Pendler- und Einkaufsverkehr.

Für die Besteuerung von Fahrten auf stark belasteten Strassen steht das Road Pricing im Vordergrund. Damit soll an neuralgischen Punkten mit hohem Verkehrsaufkommen (z.B. städtische Einfallsachsen) das Verkehrsvolumen mit Strassenzöllen gesteuert und besteuert werden. 

Dieses Besteuerungsszenario beim motorisierten Strassenverkehr wird zusätzlich überlagert von den Projekten einer Energieabgabe von 20 Rappen/Liter Treibstoff
 als Gegenvorschlag des Parlamentes zur „Energie-Umwelt-Initiative“ sowie einer Abgabe zur Förderung alternativer Energien von 3 Rappen/Liter Treibstoff
 als Gegenvorschlag zur „Solar-Initiative“. Beide Abgaben gelangen im Frühjahr 2000 vor die Volksabstim​mung.


Staatliche Lenkung des Verkehrs
2.
Der Bund verschafft sich, den Kantonen und den Gemeinden ein zusätzliches Instrument für weitere Eingriffe in das Verkehrswesen zugunsten des Schienen- und zulasten des motorisierten Strassenverkehrs. 

Mit dem neuen Verfassungsartikel über die externen Verkehrskosten soll die aktuelle Verkehrspolitik des Bundesrates und des Parlamentes - konkret: die Priorität für den öffentlichen Verkehr, insbesondere für den Schienenverkehr - zementiert werden. In der Verwirklichung der Kostenwahrheit, d.h. mit der Internalisierung der externen Ko​sten beim Individualverkehr, wird ein Weg gesehen, dieses Ziel zu erreichen. 

Diese Zielsetzung ist rein politisch und nicht marktwirtschaftlich motiviert, wie immer behauptet wird. Sie führt nicht zu einer optimalen Effizienz der eingesetzten Finanz​mittel, sondern zu einem politisch beeinflussten suboptimalen Resultat, da der öffentli​che Verkehr dauernd auf Staatshilfen angewiesen sein wird. 

Die jahrzehntelangen Erfahrungen zeigen, dass der theoretisch optimale Zustand mit lenkenden Staatseingriffen in der Praxis nicht zu verwirklichen ist. Es besteht in keiner Hinsicht eine Garantie, dass mit staatlicher Lenkung der Gesamtverkehr effizienter und gerechter wird als im dynamischen Einfluss der freien Marktkräfte.

Lenkungsmassnahmen im Verkehrsbereich sind mit zahlreichen Nachteilen verbunden: 

· Beschränkende Eingriffe in den privaten Personen- und Güterverkehr verteuern di​rekt oder indirekt die Leistungen von Handel, Gewerbe und Industrie sowie den Tourismus. Darunter leidet die Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft und mit ihr eine Vielzahl von Unternehmungen und Betrieben.

· Bei streckenbezogenen Verkehrssteuern würden ganze Regionen gegenüber an​deren benachteiligt. Zu befürchten wären Auseinandersetzungen, welche Region welchen Verzichtsbeitrag zu leisten hätte. 

· Zum andern sind viele Bewohner abgelegener und vor allem gebirgiger Gegenden mit zahlreichen Einzelhöfen allein auf das private Verkehrsmittel angewiesen. Sie alle, insbesondere aber ältere und gehbehinderte Leute, würden durch Verkehrs​lenkungsmassnahmen weitgehend ihrer Bewegungsfreiheit beraubt und damit noch stärker isoliert. Das Gefälle zwischen städtischen Agglomerationen und den ländli​chen Regionen würde noch verstärkt; von den Benachteiligungen der eigentlichen Rand- und Berggebiete gar nicht zu sprechen. Das ist staatspolitisch unerwünscht.

· Die künstliche Verteuerung des Motorfahrzeugverkehrs bestraft vorallem Menschen mit niedrigem Einkommen. Sie würden in ihrer Mobilität stärker eingeschränkt als die besser Situierten. 


Gegen das Verursacherprinzip
3.
Der Verfassungsartikel verletzt das Verursacherprinzip aufs schwerste, wenn der eine Teil, der öffentliche Verkehr, bei der Bezahlung seiner externen Kosten aus​genommen wird.

„Der öffentliche Verkehr wäre bei einer vollen Anlastung der internen und externen Ko​sten in seiner Existenz gefährdet“, heisst es im Bericht der Kommission.
 Deshalb sieht der Verfassungsentwurf ausdrücklich Ausnahmen vom Verursacherprinzip be​ziehungsweise von der Umsetzung der Kostenwahrheit im Verkehr vor. Bund und die Kantone können diese Ausnahmen bezeichnen und die gesondert abzugeltenden ge​meinwirtschaftlichen Leistungen ausweisen. Damit soll vorallem die Konkurrenzfähig​keit des öffentlichen Verkehrs gewährleistet werden.

Konkret soll insbesondere der Schienenverkehr von der Überwälzung seiner Infra​strukturkosten und eines Teils seiner Betriebskosten auf die Bahnbenützer verschont werden, während der motorisierte Strassenverkehr nebst den Betriebskosten für die vollen externen Umwelt- und Infrastrukturkosten aufzukommen hätte.

Hohe Fixkosten für die Bereitstellung von Infrastrukturen für einzelne Verkehrsträger sind kein Argument an sich für staatliche Subventionen. Soweit keine Leistungen für die Allgemeinheit erbracht werden, müssen auch beim öffentlichen Verkehr die ge​samten Kosten (inklusive Infrastruktur-, Betriebs- und Kapitalkosten) voll gedeckt wer​den. Schliesslich dient auch der öffentliche Verkehr privaten Zwecken. Dies ist bei des​sen Finanzierung zu berücksichtigen. Angesichts des freien Netzzugangs auf der Schiene wird man schliesslich die Frage beantworten müssen, was in Zukunft über​haupt noch öffentlicher Verkehr sein wird. 

Die Ungleichbehandlung der externen Umwelt- und der externen Infrastrukturkosten bei den einzelnen Verkehrträgern ist wissenschaftlich unstatthaft und entlarvt die politi​sche Dimension des Begehrens, nämlich den Strassenverkehr zugunsten des Schie​nenverkehrs zu benachteiligen
. Dieser Eindruck wird bestätigt durch die Feststellung der Kommission: „Die ungedeckten Kosten sollen und können nicht alle gleichzeitig internalisiert werden.“ 
 Damit wird das Kernanliegen der Kostenwahrheit im Verkehr relativiert und die Glaubwürdigkeit in die Vorschläge der Kommission reduziert. 

Aufgrund der ökonomischen Theorie ist kein Unterschied zwischen externen Umwelt- und externen Infrastrukturkosten zu machen. Beides sind Kosten, die nicht vom Verur​sacher bezahlt werden. Im Gegensatz zu den externen Umweltkosten des Strassen​verkehrs, die auf blossen Schätzungen beruhen, können die ungedeckten Betriebs- und Infrastrukturkosten des Schienenverkehrs auf Franken und Rappen genau beziffert werden. 

Dazu stellte Prof. Jeanrenaud fest
: „Wie die Deckungsgrade zeigen, ist man dem Prinzip der Kostenwahrheit beim Strassenverkehr näher als beim Schienenverkehr, und beim Privatverkehr näher als beim öffentlichen Verkehr.“

Und Prof. Frey schreibt“
: „Beim Individualverkehr liegt das Schwergewicht der exter​nen Kosten auf der Luft- und Lärmbelastung sowie bei den nicht durch die Haftpflicht​versicherung gedeckten Unfallkosten, beim öffentlichen Verkehr demgegenüber bei den nicht internalisierten Infrastrukturkosten.“
 

Im Bericht der Kommission
 werden die externen Kosten der einzelnen Verkehrsträger zwar aufgeführt; sie betragen gesamthaft (d.h. inklusive Unfall- und Umweltkosten so​wie Kosten für Infrastruktur und Betrieb) beim Strassenverkehr 5,5 Rp/Pkm und beim Schienenverkehr 14,0 Rp/Pkm beziehungsweise 8,7 Rp/Tkm für Strassenfahrzeuge und 15,67 Rp/Tkm für die Eisenbahnen.
 Eine nähere Begründung, warum beim priva​ten Strassenverkehr das Verursacherprinzip konsequent durchgesetzt werden soll und beim öffentlichen Verkehr (Schienenverkehr) nicht, fehlt hingegen im Bericht der Kom​mission. 

Seit einigen Jahren öffnet sich bei den Investitionen pro Leistungseinheit (gemessen in Personen-/Tonnenkilometer) eine Kostenschere zulasten der öffentlichen Hand, indem der Aufwand für die Bereitstellung der Schieneninfrastruktur gegenüber jenem der Strassen ständig zunimmt und bereits ein Mehrfaches beträgt, obwohl das Verhältnis der Transportleistungen auf Schiene und Strasse praktisch unverändert bleibt.

Ein grosser Teil der Verkehrsleistungen im öffentlichen Verkehr wird auf der Strasse abgewickelt, ohne dass dafür die anteiligen Infrastrukturkosten und die vollen Betriebs​kosten bezahlt werden. Bei öffentlichen Bussen sind die externen Kosten pro Perso​nenkilometer praktisch gleich hoch wie bei den Personenwagen, nämlich 1 Rp/Pkm
. Damit sind die externen Umweltkosten der Busse pro Personenkilometer zumindest ebenso bedeutend wie beim Individualverkehr. Der öffentliche Strassenverkehr (inkl. Tramverkehr) in den Agglomerationen transportiert rund dreimal soviele Personen pro Jahr wie der gesamte Schienenverkehr. Dieser Verkehr wird im Bericht der Kommis​sion durch die praktische Gleichsetzung von öffentlichem Verkehr und Schienenver​kehr vernachlässigt. 

Fazit: Bei einer unvoreingenommenen Beurteilung des Schienenverkehrs muss davon ausgegangen werden, dass er - trotz Schuldenerlass und neuen Subventionen
 - we​der seine vollen Betriebskosten noch seine Infrastrukturkosten wird bezahlen können. Damit wird der Schienenverkehr auch den Grundsatz der Kostenwahrheit nie erfüllen. Der in Absatz 1 des Verfassungsentwurfs festgelegte Grundsatz, das Verursacherprin​zip bei allen Verkehrsträgern anzuwenden, ist bei einer objektiven Beurteilung der Sachlage eine Illusion. 

Die in Absatz 2 des Verfassungsentwurfs vorgesehene Ausnahmeregelung für den Kollektivverkehr auf Schiene und Strasse wird somit zum Dauerzustand werden. Darin liegt der grösste Schwachpunkt der Vorlage: Es fehlt der Anreiz, den Ausbau der Infra​strukturkapazität für den Schienenverkehr nach wirtschaftlichen Kriterien zu gestalten. Im Gegenteil verleitet die Aussicht auf staatliche Defizitdeckung zu überzogenen Aus​bauforderungen, da sich der öffentliche Verkehr und damit auch deren Benützer nicht angemessen an der Finanzierung beteiligen muss. 


Unzureichende Grundlagen
4.
Die vorliegenden Erkenntnisse über die externen Kosten des Strassenverkehrs basieren auf wissenschaftlich unzureichenden Annahmen der immer gleichen Beraterbüros und sind keine Grundlage für politische Entscheide.

Seit einigen Jahren werden im Auftrag der Bundesverwaltung oder mit deren aktiven Mitwirkung Studien zu den externen Kosten des Verkehrs erarbeitet und deren Ergeb​nisse der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Studienergebnisse finden regelmässig Eingang in den Veröffentlichungen des Bundesrates. 

Auch der Bericht und der Vorentwurf zu einem Verfassungsartikel über die Kosten​wahrheit im Verkehr trägt eindeutig die Handschrift der Verwaltung. Diese hat es seit der Ablehnung der Vorlage über die Koordinierte Verkehrspolitik KVP
 im Jahr 1988 verstanden, systematisch eine einseitig gegen den Individualverkehr gerichtete Ver​kehrstheorie aufzubauen. Mit Hilfe gleichgesinnter Experten ist dazu ein umfangrei​cher, mit Steuergeldern finanzierter Massnahmenkatalog entstanden. Darin werden staatliche Eingriffe in den schweizerischen Verkehr nicht nur gefordert, sondern sogar als „marktwirtschaftlich“ etikettiert. 

Während auf der einen Seite Studienergebnisse Eingang in die Veröffentlichungen des Bundes finden, deren Auftraggeber nicht als neutral zu bezeichnen sind
, werden an​dererseits kritische oder von der offiziellen Meinung abweichende Studienergebnisse von der Verwaltung regelmässig mit dem Hinweis weggewischt, dass es sich dabei um bezahlte Gutachten handle. 

Die vorliegenden Untersuchungen zu den externen Umweltkosten des Strassenver​kehrs sind völlig ungenügend und alles andere als gesichert. Mit der Widergabe von Zahlen, präzisiert auf die Kommastelle, täuschen sie eine Genauigkeit vor, die in Wirk​lichkeit nicht besteht. Anders verhält es sich bei den ungedeckten Infrastruktur- und Betriebskosten des Schienenverkehrs, die auf Franken und Rappen genau beziffert werden können.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studien im In- und Ausland sind das Resultat der ge​wählten Arbeitshypothesen und der Methoden der beauftragten Expertenbüros. Denn für die Ermittlung der externen Kosten wird ein Informationsstand vorausgesetzt, der nicht nur nicht besteht, sondern in wesentlichen Teilen auch mit Modellrechnungen nicht praxisnah erreicht werden kann. Das gilt auch für Berechnungsversuche in der Schweiz, wo das mangelhafte Wissen über die Auswirkungen des Verkehrs auf Mensch und Umwelt mit ungesicherten Annahmen überbrückt oder nach Expertengut​dünken und nach politischen Vorgaben festgelegt wird.
 

Schliesslich werden die Ergebnisse der einzelnen Studien von den Expertenbüros je​weils unbesehen ihrer Stichhaltigkeit für neue Studien übernommen.
 Damit wird der Eindruck erweckt, bei der Vielzahl von gleichlautenden Ergebnissen zur Frage der Ko​stenwahrheit handle es sich um gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse und gefe​stigte Ansichten der vorherrschenden Theorie. Dass dem nicht so ist, wird in Punkt 6 (hienach) dargelegt.

Damit bilden die Studien zu den externen Verkehrskosten keine ausreichende Grund​lage für politische Entscheide.

Bereits bei der „Waldsterbensdebatte“ wurden die politischen Entscheidungsträger mit nachweislich falschen Grundlagen aus Wissenschaft und Verwaltung bedient.
 Noch heute sind viele der damals aufgrund falscher Hypothesen verbreiteten Botschaften in der öffentlichen Meinung präsent. Es muss vermieden werden, dass der Politik noch​mals die gleichen Fehler unterlaufen. 


Weltfremdes Modell
5.
Das theoretische, weltfremde Modell der externen Kosten aus den 20er Jahren ist völlig überholt; es wird der Praxis bei weitem nicht gerecht, weil heute die Geschädigten und die Nutzniesser des Verkehrs praktisch identisch sind.

Im wesentlichen fussen die schweizerischen Versuche zur Berechnung der externen Kosten und die aus ihnen abgeleiteten Internalisierungsforderungen durch den Staat immer noch auf dem Forschungsansatz von Pigou aus dem Jahr 1928. In der realen Welt ist dieser akademischen Forschungsansatz nach der klassischen Wohlfahrtstheo​rie bei weitem nicht erfüllt.
 Der Wissenschaftliche Beirat beim (deutschen) Bundesmi​nister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen spricht in diesem Zusammenhang sogar von einem „weltfremden, für didaktische Zwecke geschaffenen Konstrukt“.

Das Hauptverkehrsmittel ist das Auto. Es wird für zwei Drittel aller zurückgelegten Di​stanzen benützt. Lediglich 19 von 100 Kilometer werden mit öffentlichen Verkehrsmit​teln zurückgelegt. Weit mehr als die Hälfte des öffentlichen Verkehrs findet mit Stras​senverkehrsfahrzeugen statt. Drei Viertel aller Schweizer Haushalte verfügen selber über mindestens ein Auto, ein Viertel über deren zwei oder mehr.
 Praktisch sämtliche Haushalte und die überwiegende Mehrzahl der Produktions- und Betriebsstätten der Wirtschaft, praktisch sämtliche Kaufhäuser und Einkaufsläden des täglichen Bedarfs werden direkt oder indirekt über die Strasse mit Waren und Dienstleistungen versorgt. Jedermann profitiert von den Vorteilen des motorisierten Strassenverkehrs. Jedermann ist aber auch direkt oder indirekt Verursacher der schädlichen Auswirkungen des Stras​senverkehrs auf Mensch und Umwelt, indem er Transporte auf der Strasse bean​sprucht oder selber durchführt. 

Umgekehrt sind alle von den schädlichen Auswirkungen des Strassenverkehrs auf Mensch und Umwelt gleichmassen betroffen. Nutzniesser, Verursacher von schädli​chen Verkehrsauswirkungen und Geschädigte sind bei der heutigen Durchdringung des Strassenverkehrs im Alltag praktisch identisch, sodass das lehrbuchmässige Mo​dell der Ausgleichszahlungen mit wenigen Beteiligten (gemäss Pigou) in der heutigen Praxis des Massenverkehrs nicht mehr funktionieren kann. 

Wo die negativen Folgen des Verkehrs klar zugeordnet werden können, hat der Markt seit jeher reagiert und Ausgleichszahlungen beziehungsweise Entschädigungen vorge​sehen. Dazu bedarf es auch in Zukunft nicht der Eingriffe des Staates. Es ist nicht ein​zusehen, weshalb der Staat zum Beispiel für die Folgekosten eines unfallbedingten Ar​beitsausfalls eines Lastwagenchauffeurs eine Abgabe erheben soll, wenn die Lasten dem Arbeitgeber und nicht der Allgemeinheit anfallen und die Vorsorge für das Pro​duktionsausfallrisiko seit jeher von den Betroffenen selbst finanziert worden ist. Das heisst auch, dass die Unternehmungen die Kosten für unfallbedingte Arbeitsausfälle seit jeher in ihre Preiskalkulationen einbeziehen. 

Völlig absurd und inkonsequent wird die Situation, wenn das Pigou’sche Modell derart missbraucht wird, dass beim Verursacher externer Kosten eine Abgabe erhoben wird und der Ertrag dieser Abgabe nicht dem Geschädigten zugeteilt oder wenigstens zur Vermeidung von schädlichen Auswirkungen verwendet wird. So wird die Schweiz ab dem Jahr 2001 vom Strassennutzverkehr eine leistungsabhängige Schwerverkehrsab​gabe erheben mit jährlichen Erträgen von bis zu 1,5 Mrd Franken. Die Abgabe wurde zwar mit den ungedeckten externen Kosten der Lastwagen begründet; mit ihr sollen je​doch die Infrastrukturen des Schienenverkehrs, insbesondere auch der Lärmschutz​massnahmen der Bahnen finanziert werden. Das bedeutet klarerweise eine flagrante Verletzung des Verursacherprinzips.


Kostenlüge
6.
Der Nutzen des Strassenverkehrs für die Allgemeinheit und die Volkswirtschaft wird in der Schweiz ausgeklammert. 

Gemäss Bericht
 sollen bei der Anlastung der externen Kosten auch die externen Nut​zen berücksichtigt werden. Diese Betrachtungsweise ist zu eng: es stellt sich nämlich die Frage, wieviel Nutzen aus dem Verkehr für die Volkswirtschaft als ganzes resultie​ren (Gesamtnutzen). 

Der Einbezug der Nutzenseite in die Diskussion um die Kostenwahrheit im Verkehr entspricht einer alten Forderung der Strassenverkehrsverbände. Mit diesem Problem haben sich die Verwaltung und ihre beigezogenen Experten aber stets nur widerwillig befasst. Das Expertenbüro Ecoplan stellte bei seinen Studien über die Verkehrsnutzen lediglich klägliche 50 Millionen Franken beim privaten Strassenverkehr fest; der Schie​nenverkehr ging leer aus.
 Im GVF-Bericht Nr. 174 hält Prof. Jeanrenaud denn auch fest, dass „die Nutzen, welche der Verkehr den Nicht-verkehrsteilnehmern und -teil​nehmerinnen bringt, zweifellos in zu restriktiver Weise erörtert worden sind“.

Zwar befassen sich gegenwärtig die Experten im Rahmen des NFP 41 nochmals mit der Nutzenseite des Verkehrs; allerdings nur mit demjenigen für den öffentlichen Ver​kehr.
 Die Art und Weise, wie die Nutzenbetrachtungen in der Vergangenheit und in der Gegenwart angepackt werden, hinterlässt den Eindruck, dass es lediglich darum geht, den öffentlichen Verkehr auch von der Nutzenseite als den besseren Verkehr auszuweisen. 

Der Zweck des Verkehrs ist die Stiftung von Nutzen beziehungsweise die Schaffung von Mehrwerten. Die Mobilität durch Schiene und Strasse schafft Mehrwerte für die Allgemeinheit, für den Staat und für die Wirtschaft. Sie garantiert die Versorgung der Allgemeinheit mit sämtlichen Gütern des täglichen Bedarfs. Sie ermöglicht die Aufloc​kerung der Wohnweise, eine wesentliche Vergrösserung der erreichbaren Arbeits- und Versorgungsmärkte, eine Ausweitung der Möglichkeiten für die Freizeit- und Ferienge​staltung. Dieser Nutzen geht über die vertraglich beschafften und bezahlten Vorteile hinaus und ist zu wesentlichen Teilen auch externer Nutzen. Nicht nur die Fahrzeug​halter und die Benützer des öffentlichen Verkehrs haben daraus Vorteile, sondern die ganze Gesellschaft und die Wirtschaft. 

Im Gegensatz zu den schweizerischen Experten, die von der Existenz von externen Nutzen des privaten Strassenverkehrs nichts wissen wollen, zeigt beispielsweise Prof. Baum von der Universität Köln
, dass der Verkehr 48,8 Prozent des Wirtschafts​wachstums von 1950 bis 1990 in der Bundesrepublik Deutschland erklärt. Davon ent​fällt mehr als die Hälfte (26,1 % vom Total) auf den Strassenverkehr. 

Gemäss einer amerikanischen Studie
 realisierte die US-Industrie über die Periode 1950 und 1989 Produktionssteigerungen von durchschnittlich 18 Cents pro Jahr für je​den in das Strassennetz investierten Dollar.

Auch das EU-Weissbuch „Faire Preise für die Infrastrukturbenutzung“
 geht von exter​nen Nutzen des Verkehrs in Form von besserer Erschliessung, Netzvorteilen und Pro​duktivitätssteigerung aus.

Die neueste Arbeit kommt aus Deutschland. Dort hat Carsten-Henning Schlag
 fest​gestellt, dass öffentliche Infrastrukturinvestitionen direkte und indirekte positive Effekte auf die Produktivität des privaten Sektors haben. 

Die zitierten Forschungen zeigen, dass die schweizerische Nutzenbetrachtung als völ​lig einseitg, ungenügend und überholt angesehen werden muss. Es kann nicht akzep​tiert werden, dass die schweizerischen Experten, die in den letzten Jahren gemachten grossen Fortschritte in der Erforschung der Nutzen von Infrastrukturen - für die z.B. Robert William Fogel im Jahr 1993 sogar den Nobelpreis für Ökonomie erhalten hat - einfach mit überheblichen Begründungen abtun, weil sie nicht in ihr vorgefasstes Kon​zept passen.

Bevor die Politik auf irgendwelche Änderungen der Preisbildungs- beziehungsweise Kostengrundlagen eintritt, darf sie eine korrekte Beurteilung der externen Nutzen des privaten Strassenverkehrs erwarten. Wenn die Verwaltung und ihre schweizerischen Experten dazu nicht in der Lage sind, muss der Auftrag an ausländische Spezialisten vergeben werden.


Überholtes Katastrophen-Szenario

7.
Die Studien über die vom Verkehr verursachten Kosten unterschlagen die Er​kenntnisse, dass sich die vom motorisierten Strassenverkehr ausgestossene Schadstoffmengen dank neuen Motorentechnologien und verbesserten Treib​stoffen weiter verringern werden.

Laut dem jüngsten Rechenschaftsbericht des Bundesrates über die lufthygienischen Massnahmen des Bundes und der Kantone
 zeigen die seit 1983 getroffenen Luftrein​haltemassnahmen Wirkung: Der Schadstoffausstoss ist gegenüber dem Höchststand in den achtziger Jahren markant zurückgegangen. Beim Schwefeldioxid beträgt der Rückgang rund drei Viertel, bei den flüchtigen organischen Verbindungen ein Drittel und bei den Stickoxiden rund ein Viertel. 

Die Mehrzahl der Immissionsgrenzwerte werden laut dem Bericht des Bundesrates eingehalten. Einzig beim bodennahen Ozon, bei den Stickoxiden und beim lungengän​gigen Feinstaub werden die Grenzwerte noch überschritten. 

In den nächsten zehn Jahren wird sich die vom motorisierten Strassenverkehr emit​tierte Schadstoffmenge dank neuen Motorentechnologien und verbesserten Treibstof​fen trotz steigendem Verbrauch weiter verringern. Zu diesem Ergebnis gelangt eine von der Erdöl-Vereinigung in Auftrag gegebene Studie.
 

Bereits durch die Einführung des Dreiwegkatalysators Ende der achtziger Jahre konn​ten die von einem Personenwagen emittierten Schadstoffe um rund 90 Prozent redu​ziert werden. Die verbleibenden 10 Prozent sollen nach dem erklärten Willen der EU in den kommenden Jahren noch einmal um neun Zehntel schrumpfen. 

Erreicht werden soll dies mit verschärften Grenzwerten für die wichtigsten Schadstoffe Kohlenmonoxid CO, Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe NMHC, Stickoxide NOx und Partikeln. Vorgesehen und vom Bundesrat auch für die Schweiz verbindlich erklärt sind vorerst zwei Schritte, die mit Euro 3 (ab 2000) und Euro 4 (ab 2005) bezeichnet wer​den. Bei den breiter „etappierten“ Nutzfahrzeugen kommt 2008 der Schritt Euro 5 dazu. 

Weil die Automobilindustrie sich gleichzeitig ambitiöse CO2-Reduktionsziele gesetzt hat, sind zur Erfüllung der scheinbar widersprüchlichen Hauptforderungen (Schadstoff​freiheit und Verbrauchsreduktion) teilweise neue Motorentechnologien gefragt. 

Per Saldo wird ein weiterer Rückgang der verkehrsbedingten Schadstoffemissionen um 50 bis 80 Prozent sowie eine positive Entwicklung auch bei den Immissionen er​wartet. Während beim CO und bei den NMHC der Anteil des Strassenverkehrs laut Studie schon heute nur noch relativ gering ist, wirken sich die nächsten Verbesse​rungsschritte vor allem bei den NOx und den Feinstpartikel (PM10) aus. So sieht die genannte Studie den Anteil des Verkehrs bis 2010 von heute 60 auf rund 40 Prozent (NOx) beziehungsweise von etwa 50 auf 30 Prozent (Feinstpartikel) reduziert. 

Diese Erkenntnisse werden in den Hochrechnungen über die Externalitäten des Mo​torfahrzeugverkehrs nur ungenügend berücksichtigt. Nach wie vor gehen Verwaltung und ihre Experten von einem Katastrophenszenarium aus, das seine Ursache bei den Emissionen des Strassenverkehrs haben soll und dem mit Verhaltensänderungen der Verkehrsteilnehmer begegnet werden soll.


Untaugliche Lenkungsabgaben

8.
Lenkungsabgaben bewirken keine Verhaltensänderung im Verkehrsbereich und tragen nicht zur Problemlösung bei.

Gemäss Bericht der Kommission
 sind mit der neuen Verfassungsnorm Kausal- und Lenkungsabgaben zulässig. 

Es ist jedoch abwegig zu erwarten, dass der Staat durch lenkende Eingriffe den Ge​samtverkehr langfristig in einem optimalen Zustand halten kann. Denn im Verkehr sind nicht nur die Preise entscheidend für die Wahl der Verkehrsmittel, sondern ausschlag​gebend ist die bessere Qualität des Angebotes. Dies zeigt sich allein schon daran, dass die Preise beim Individualverkehr bereits heute höher sind als beim Kollektivver​kehr und trotzdem die Wahl auf das teurere Verkehrsmittel fällt. Es ist daher unwahr​scheinlich, dass die einseitige Internalisierung der externen Kosten beim motorisierten Strassenverkehr zu einer Verlagerung von Verkehr auf den Kollektivverkehr und damit zu einer wesentlichen Verbesserung der Umweltsituation führen wird.

Aus den Erfahrungen mit der Energiebesteuerung ist bekannt, dass die Energienach​frage auf Preiserhöhungen nur in geringem Umfang reagiert. Dies gilt auch für den motorisierten Strassenverkehr beziehungsweise für Verkehrs- und Transportleistun​gen. Trotz erheblichen Preisschocks in der Vergangenheit war die Einschränkung der Energienachfrage auf Kosten des Komforts und der Bequemlickeit im Bereich der pri​vaten Haushalte immer nur auf eine sehr kurze Zeitspanne beschränkt und hatte vor​übergehenden Charakter. 

Lenkungsabgaben vermögen vielleicht kurzfristig ein geändertes Konsumverhalten zu bewirken, soweit überhaupt erschwingliche Substitutionsprodukte oder die Vorausset​zungen für ein alternatives Verhalten vorhanden sind. Entscheidend ist, ob derjenige, der die Abgabe letztlich bezahlt, auch die Wahlmöglichkeit hat, diese zumindest teil​weise zu vermeiden.
 Dies ist beispielsweise im Güterverkehr nicht der Fall: Für die Güterversorgung in der Fläche bieten die Bahnen trotz den rund 3000 Anschlussgelei​sen
 eben keine Alternative zum flexibleren und leistungsfähigen Transportsystem des Strassengüterverkehrs. 

In diesem Sinne kann eine Entlastung von stark belasteten Strecken und dadurch ein Abbau von Überlastungen und Staus, von Unfallrisiken und Umweltauswirkungen nur erfolgen, wenn alternative Strassen- oder Verkehrsverbindungen vorhanden sind.
 

Eine Verlagerungsstrategie auf der Basis von Lenkungsabgaben erfordert daher zu​nächst einmal Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Denn nur das bessere Ange​bot und nicht Mobilitätsbehinderungen, Reglementierungen oder Verbote und willkürli​che Verteuerungen führen zu einer Verhaltensänderung. 

Je weniger Substitutionsmöglichkeiten bestehen, fällt der Fiskaleffekt von Lenkungs​abgaben umso höher aus. Die neuen Abgaben entziehen aber den Emittenten finan​zielle Mittel, die unter anderem auch für Investitionen zum Schutz der Umwelt fehlen. Die auf der Basis der Kostenwahrheit angestrebten Lenkungsabgaben werden deshalb leicht zu neuen Ressourcensteuern, die kein konkretes Umweltziel anstreben und dem Staat unter dem Deckmantel des Umweltschutzes zu neuen Finanzmitteln verhelfen sollen.


Präjudiz für beliebig andere Abgaben

9.
Das ganze menschliche Leben führt zu externen Kosten; eine Sonderbehandlung des Motorfahrzeugverkehrs ist durch nichts gerechtfertigt. Vielmehr würde da​durch ein Präjudiz für jeden anderen Lebensbereich geschaffen.

Bei der Ermittlung der externen Unfall- und Gesundheitskosten richten die Experten ihr Augenmerk auf Kosten, die dem privaten Strassenverkehr für angebliche Kosten in den nächsten 40 Jahren angerechnet werden könnten. Es geht dabei um Kosten von Pro​duktionsausfällen, die von Verunfallten und vorzeitig Verstorbenen entstehen. Als ein​zigem Bereich unserer Wirtschaft sollen also dem privaten Strassenverkehr solche fragwürdigen Kosten angelastet werden, während bis jetzt die Bereiche Arbeit, Freizeit, Ausbildung, Sport usw. aus den Strategien für zusätzliche Staatseingriffe ausgeklam​mert bleiben.

Das vorzeitige Ableben ist keineswegs nur ein spezifisches Merkmal des privaten Strassenverkehrs. Aufgrund der statistischen Angaben des Bundesamts für Statistik über die potentiell verlorenen Lebensjahre hat der Individualverkehr einen Anteil von rund zehn Prozent aller verlorenen Lebensjahre. Es bestehen somit noch zahlreiche andere Bereiche, bei denen erhöhte Risiken für den einzelnen Menschen vorhanden sind, ohne dass dort je in Betracht gezogen worden wäre, die Theorie der externen Kosten anzuwenden.

Nicht nur beim Verkehr gibt es externe Kosten, sondern bei jeder menschlichen Tätig​keit.
 Wenn das Internalisierungsmodell, wie es für den Verkehr postuliert wird, Schule machen sollte, bezahlen wir bald einmal der Allgemeinheit die externen Kosten für den Tourismus, das Fussball-, Tennis- und Golfspielen, für das Reiten, Segeln, Wandern, Pilzsammeln, für Theater-, Kino-, Cabaret- und Restaurantbesuche. Nicht zu reden von den Kosten für das Gesundheitswesen, die Telekommunikation usw. Die Liste liesse sich beliebig verlängern.

Fazit: Externalitäten sind ein Konstrukt der ökonomischen Theorie. Alle vorzeitigen To​desfälle führen zu volkswirtschaftlichen Einbussen, nicht nur diejenigen des Strassen​verkehrs. Die zu Schuldforderungen des Bundes umfunktionierten Schätzungen der externen Kosten des Strassenverkehrs müssen als normale Reibungsverluste be​trachtet werden, wie sie in jeder Volkswirtschaft vorkommen. 


Doppelzahler
10.
Nach dem vorgelegten Modell sollen den Automobilisten/innen unter dem Titel „Verursacherprinzip“ die in der Vergangenheit bereits einmal finanzierten Stras​senausgaben ein zweites Mal in Rechnung gestellt werden.

Gemäss Bericht
 sollen die Verkehrsträger unter dem Titel Kostenwahrheit sämtliche von ihnen verursachten Kosten inklusive die Wegekosten decken. Basis für die Be​rechnung der Wegekosten des motorisierten Strassenverkehrs ist die sog. Strassen​rechnung. 

Die theoretische Strassenrechnung weist für die bereits gebauten und bar bezahlten Nationalstrassen eine fiktive Schuld von rund 20 Milliarden Franken aus.
 Für die Kantons- und Gemeindestrassen sind es weitere je 10 Milliarden Franken. Die Amorti​sation und die Verzinsung dieser fiktiven „Schuld“ figurieren als Kosten in der theoreti​schen Strassenrechnung. 

In Tat und Wahrheit hat der Bund in den letzten 50 Jahren für das Strassenwesen nie mehr aufgewendet, als er an zweckgebundenen Erträgen aus Mineralölsteuern und Strassengebühren von den Motorisierten eingenommen hat. Deswegen musste er sich im Zusammenhang mit den Strassenaufgaben auch nicht verschulden.
 

Auch die Kantone und die Gemeinden finanzieren ihre Strassenausgaben nicht nach der Methode der theoretischen Strassenrechnung. 

Nach den Absichten der Verkehrskommission des Nationalrates soll die künftige Preis​bildung des privaten Strassenverkehrs unter anderem auf den Wegekosten gemäss Strassenrechnung beruhen. Damit wird unter dem zügigen Titel „Kostenwahrheit“ ver​sucht, den motorisierten Bürgern für die in der Vergangenheit bereits einmal finanzier​ten Strassenausgaben ein zweites Mal Rechnung zu stellen. Diese Methode hat selbst das für die Strassenrechnung zuständige Bundesamt für Statistik bisher immer als Ba​sis für die Abgabenerhebung abgelehnt.

Die „verursachergerechten“ Kosten für den Motorfahrzeugverkehr basieren letztlich auf Grundlagen, die sich über eine Zeitspanne von bis zu 80 Jahren erstrecken. Während z.B. im Jahr 2000 in der Gesamtkostenrechnung die letzte Amortisationsrate der Inve​stitionen des Jahres 1960 zu bezahlen ist, enthält diese gleiche Rechnung auch die Jahreslohnkosten der kommenden 40 Jahre für einen im Jahr 1999 im Strassenverkehr tödlich verunfallten 20-Jährigen. 

Damit wird keine objektive Ausgangslage für die Umsetzung des Verursacherprinzips im Verkehr geschaffen.
 Es kann nicht akzeptiert werden, dass die nach Verfassung und Gesetz geregelte Finanzierung des Strassenwesens durch die Methode der theo​retischen Strassenrechnung und mit einer Reihe von Schätzungen von externen Ko​sten, die auf unterschiedlichsten Annahmen beruhen, ergänzt wird.

Ausserdem ist es für die Strassenbenützer nicht einsichtig, weshalb sie für Unfall-, Lärm- und Umweltkosten nochmals bezahlen sollen, für die sie als Steuerzahler, Versi​cherte oder Verkehrsteilnehmer usw. bereits einmal bezahlt haben.

� Nr. des Geschäftes: 93.439


� Bericht der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates vom 28. Juni 1999, Ziff. 33, S. 15


� Die ungedeckten externen Infrastruktur- und Betriebskosten beim Schienenverkehr betragen 2,9 Mrd. Franken pro Jahr (Zahlen 1993); vgl. Bericht der Kommission, Ziff. 131, S. 7.


� In den am 22. September 1999 vom NFP 41 „Verkehr und Umwelt“ publizierten Berichten sind die entsprechenden Vorschläge für neue Abgaben auf dem Strassenverkehr enthalten. Sie zeigen die wirklichen Absichten des Verfassungsartikels und hätten redlicherweise als Beilagen zum Kommis�sionsbericht allen Vernehmlassungsadressaten zugeleitet werden sollen. 


Konkret werden vom NFP 41 die folgenden Massnahmen zur Umsetzung der Kostenwahrheit vorge�schlagen (vgl. Maibach/Ott/Schreyer, in: „Faire und effiziente Preise im Verkehr“, 1999, S. 9f, 78): CO2-Abgabe von 50 Rappen pro Liter, Parkplatzabgaben in urbanen Räumen, Abgabe von 300 Fran�ken pro Versicherten für Versicherungsgesellschaften, Kilometerabgabe von bis zu 10 Rappen für Personenwagen, Abschaffung der Treibstoffzoll-Zweckbindung, LSVA für Lieferwagen und Busse, Road-Pricing usw.


� vgl. Blöchliger/Herrmann/Kux/Heitmann, in: „Finanzierung des Verkehrs von morgen“; 1999, NFP 41, Bericht D9, S. 58 


� Bericht der Kommission, Ziff. 34, S. 16


� entspricht der vom Parlament beschlossenen Energieabgabe von 2 Rp/kWh


� entspricht der vom Parlament beschlossenen Förderabgabe von 0,3 Rp/kWh


� Mit der ökonomischen Theorie der „Kostenwahrheit“ soll der Verkehr optimiert werden. Dahinter steht die Vorstellung einer „richtigen“ Mobilität und einer „richtigen“ räumlichen und zeitlichen Zusam�mensetzung des Verkehrs. Die Ökonomen sprechen auch von Allokationseffizienz und meinen damit, dass der Verkehr richtig dimensioniert und strukturiert werden müsse.


Mit der Theorie der „Kostenwahrheit“ verknüpft ist die Frage der Verteilungsgerechtigkeit, z.B. die Vorstellung, dass jene die von Verkehrsleistungen profitieren auch dafür bezahlen sollen und die Ko�sten nicht auf Dritte, z.B. die Steuerzahler, abgewälzt werden (Verursacherprinzip). Verteilungsge�rechtigkeit wird auch im Sinne eines sozialen und regionalen Ausgleichs verstanden. Zwischen dem Ziel der Allokationseffizienz und dem Ziel der Verteilungsgerechtigkeit besteht ein Konflikt (vgl. Frey, in: „Ökonomie der städtischen Mobilität“, NFP 25 „Stadt und Verkehr“, Zürich 1994, S. 25). Dieser Konflikt kommt auch in der Formulierung des neuen Verfassungsartikels zum Ausdruck.


� Bericht der Kommission, Ziff. 43, S. 18


� Bericht der Kommission, Ziff. 43 und 44, S. 18/19


� Ökonomisch gesehen verlangt der Verfassungsartikel beim privaten Strassenverkehr „Allokations�effizienz“, und beim öffentlichen Verkehr will er „Verteilungsgerechtigkeit“. Das ist keine Grundlage für eine ganzheitliche Verkehrspolitik.


� Die fragwürdige politische Begründung für die Sonderbehandlung des Schienenverkehrs findet sich bereits in der Botschaft des Bundesrates über Bau und Finanzierung der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs; BBl 1996 IV 649: „Der Schienenverkehr vermag darüber hinaus im Gegensatz zur Strasse seine Infrastruktur- und zum Teil seine Betriebskosten nicht zu decken. Diese werden durch staatliche Transfers abgegolten und sind damit im Gegensatz zu den ungedeckten Kosten klar dem Verkehrs�träger zuordbar und politisch legitimiert.“


� Bericht der Kommission; Ziff. 34, S. 16, zweitletzter Absatz


� Jeanrenaud, in „Die sozialen Kosten in der Schweiz, eine Gesamtrechnung nach Verkehrsträgern“, GVF-Auftrag Nr. 174, S. 114-115; vgl. Bericht der Kommission, Ziff. 41, S. 17


� Frey, in: „Oekonomie der städtischen Mobilität“, NFP 25 „Stadt und Verkehr“, Zürich 1994, S. 54


� Diese Sachlage wird in Tabelle 2 sowie auf Seite 17 der Kommissionsberichtes bestätigt.


� Bericht der Kommission; Ziff. 131, S. 8


� Die ungedeckten externen Unfall- und Umweltkosten des Strassenverkehrs betragen 2,3 Mrd Fran�ken beim Personenverkehr bzw. 1,1 Mrd Franken beim Güterverkehr. Strassen- und Schienenverkehr zusammen verursachen gesamthaft externe Kosten in der Höhe von 6,7 Mrd Franken. Hinzu kommen nochmals mindestens 2 Mrd Franken geschätzte Kosten aus Klimawechsel, Schäden an Flora und Fauna, Waldschäden usw. (Zahlen 1993); vgl. Bericht der Kommission, Ziff. 131, S. 7.


Seit den ersten Bezifferungsversuchen zu den Externalitäten des Verkehrs ist eine steigende Tendenz der ungedeckten Kosten des schweizerischen Verkehrssystems festzustellen. Gemäss jüngster Publi�kation (Maibach/Ott/Schreyer, in: „Faire und effiziente Preise im Verkehr“, 1999, S. 16) betragen diese Kosten mehr als 9 Mrd Franken, wovon 6,8 Mrd Franken auf den Strassenverkehr und 3 Mrd Franken auf den Schienenverkehr entfallen. 


� vgl. Jeanrenaud, in „Die sozialen Kosten in der Schweiz, eine Gesamtrechnung nach Verkehrsträ�gern“, GVF-Auftrag Nr. 174


� Nach den Erfahrungen bei der Sanierung der SBB mit einem Schuldenerlass von rund 20 Milliarden Franken und der praktischen Übernahme der zukünftigen Infrastrukturfinanzierung durch den Bund - darunter diejenige der Neat durch die Erträge der LSVA - muss bereits die Subvention aus der Stras�senkasse für den kombinierten Güterverkehr durch die Schweiz nicht nur erhöht, sondern auch noch auf den übrigen Schienengüterverkehr ausgedehnt werden. Die vom Parlament in der Herbstsession 1999 für die nächsten zehn Jahre beschlossenen 2,85 Milliarden Franken für die Verlagerung der alpenquerenden Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene werden dazu aber nicht ausreichen. 


� BBl 1988 III 463


� So verweist die Botschaft des Bundesrates zur leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe auf die Ergebnisse der Studien der UIC (Union Internationale des Chemins de fer) und der T&E (European Federation for Transport and Environement), ohne darzulegen, welcher Absender sich hinter den Ab�kürzungen verbirgt.


� In der Praxis erfolgt die Berechnung der externen Kosten mit zahlreichen Hilfsgrössen. So machen die Produktionsausfälle der vorzeitig Verstorbenen bei der Schätzung der externen Gesundheitsko�sten den grössten Anteil aus (rund 1,1 Mrd. Franken). Ausgegangen wird von einem Durchschnitts�alter der vorzeitig Verstorbenen von 76,2 Jahren. Die verlorenen Jahre werden mit einem mittleren Jahreslohn-Kostenansatz multipliziert. Sowohl die Verwaltung wie die Verkehrskommission haben diesen respektablen Produktionsausfall ohne Kommentar akzeptiert. 


� So wurde im Frühjahr 1996 eine Studie über die externen Gesundheitskosten der breiten Öffentlich�keit vorgestellt. Gemäss dieser Studie sind aufgrund der Partikelemission (PM10) des motorisierten Privatverkehrs in der Schweiz jährlich 2'100 vorzeitige Todesfälle zu verzeichnen. Ein Jahr später (1997) wurde im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 41 „Verkehr und Umwelt“ ein Projekt mit folgender Begründung bewilligt: „Die eben erschienene GVF-Studie ‚Monetarisierung der ver�kehrsbedingten externen Gesundheitskosten‘ musste sich deshalb auf grobe Schätzungen der Anteile verschiedener Verkehrsträger an den PM10-Immissionen abstützen.“ (Zitat aus dem Forschungsge�such)


� Nach 15 Jahren Waldschadenforschung sind die Verfasser des jüngsten Sanasilva-Berichts zum Schluss gekommen, dass der Schweizer Wald nicht akut gefährdet ist. Für Wissenschafter und Ver�treter des Buwal ist die Verlichtung der Baumkronen - seinerzeit das Hauptkriterium zur Feststellung des Waldsterbens - nunmehr ein unbefriedigender Indikator für den Gesundheitszustand des Waldes. Fazit: Die vom Bundesrat mit enormen Kostenfolgen im Subventionsbereich (jährlich rund 180 Mio Franken seit 1985) geführte Politik zur „Waldrettung“, die zu einer Sondersession der Eidg. Räte ge�führt hatte, beruhte zu keinem Zeitpunkt auf gesicherten Grundlagen.


� Aus diesem Grund lehnt der Wissenschaftliche Beirat beim (deutschen) Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen die Methodik des EU-Weissbuchs und die dort enthaltenenen Empfehlun�gen zur Preissetzung nach den sozialen Grenzkosten ab; vgl. Internationales Verkehrswesen (51) 10/99, S. 436


� a.a.O., S. 441


� Dienst für Gesamtverkehrsfragen GVF, Bericht 2/96 „Wege der Schweizer“, Bern 1996, S. 10


� Bericht der Kommission, Überblick, S. 2


� GVF-Bericht 1/93, Bern, 1993; vgl. Bericht der Kommission, Ziff. 133, S. 11


� vlg. Bericht der Kommission Ziff. 42, S. 18. Die Kommission gelangt zur Erkenntnis, dass im Zuge der Quantifizierung der externen Effekte eine nähere Untersuchung der Nutzen des Verkehrs ange�zeigt ist.


� Als wichtigster Nutzen des ÖV wird die Verringerung der externen Kosten des privaten Verkehrs angesehen. Dieser Nutzen steht und fällt mit der Annahme, dass motorisierter Verkehr problemlos auf den öffentlichen Verkehr verlagert werden kann. Dass dies nicht einfach ist, zeigt sich schon beim Güterverkehr. 


� Baum/Behnke, in: „Der volkswirtschaftliche Nutzen des Strassenverkehrs“, Frankfurt am Main 1998


� Nadiri (New York University), in: „Economic Returns from Transport Investment, Highway Capital and Productivity Growth“, ENO Transportation Fondation, Landsdowne USA, 1996


� Weissbuch der EU: „Faire Preise für Infrastrukturbenützung“, Brüssel 22.07.98, S. 3


� Carsten-Henning Schlag: „Die Bedeutung der öffentlichen Infrastruktur für das Wachstum der Wirt�schaft in Deutschland“, Euorp. Hochschulschriften, Reihe V, Band 2435, Lang, Bern


� UVEK-Info 28.09.99; BBl 1999 S. 7735


� Ernst Basler+Partner: „Auswirkungen der neuen EU-Gesetzgebung und der revidierten Luftreinhal�teverordnung auf die Luftqualität in der Schweiz“, Zollikon, September 1999


� Bericht der Kommission, Ziff. 33, S. 15


� Diese Wahlmöglichkeit war zum Beispiel vorhanden, als die Schweiz die unterschiedlichen Steuer�sätze für verbleites und bleifreies Benzin eingeführt hatte. Mit der höheren Besteuerung des verbleiten Benzins wurden zusätzliche Anreize zum Wechsel auf schadstoffarme Katalysatorfahrzeuge ge�schaffen, die nur mit bleifreiem Benzin betrieben werden können. Diese Massnahme hat in der zwei�ten Hälfte der 80er Jahre die Einführung des Katalysators in der Schweiz und damit die Reduktion der Schadstoffemissionen im Verkehrsbereich erheblich beschleunigt.


Anderseits hat die höhere Besteuerung von Dieseltreibstoff für Motorfahrzeuge in der Schweiz bewirkt, dass der Anteil der Dieselfahrzeuge am gesamten PW-Fahrzeugpark im Vergleich zu anderen euro�päischen Staaten in der Schweiz weit unter dem Durchschnitt verblieben ist. Die künstliche Verteue�rung des Dieseltreibstoffes vermochte hingegen den Wettbewerb im Güterverkehr zwischen dieselbe�triebenen Lastwagen und den Bahnen kaum zu beeinflussen. 


� Mit rund 3000 Anschlussgeleisen ist nur ein kleiner Teil der rund 75'000 Betriebe des sekundären Sektors an das Eisenbahnnetz angeschlossen.


� Werden in verdichteten städtischen Bereichen hohe Strassenbenutzungsgebühren verlangt, ohne dass alternative Verbindungen oder ein gutes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung steht, so kann dies zu Standortverlagerungen in Zonen niedriger Verkehrskosten führen und so die Landschaftszersiedelung sowie auch die Ausdehnung der Reisedistanzen beschleunigen. Dies wären bezogen auf Raumordnung und Umweltschutz unerwünschte Ergebnisse.


� So beziffern sich die externen Kosten im Energiebereich (ohne Verkehr) auf 3,1 bis 8,7 Mrd Franken (vgl. Ott/Mashur, in: „Materialen zu PACER; Externe Kosten und kalkulatorische Energiepreiszu�schläge im Strom- und Wärmebereich“, Bundesamt für Konjunkturfragen 1994). 


� Bericht der Kommission, Uebersicht S. 2


� Die Strassenrechnung ist eine theoretische Kapitalrechnung. Darin werden z.B. die Investitionen in Strassen in 40 Jahren amortisiert. Massgebend für die bisherige Abgabenpolitik ist jedoch die lau�fende Deckung des jährlichen Finanzbedarfs für das Strassenwesen. So bildet seit 1960 der Verfas�sungsartikel 36ter für den Bund die bewährte Basis für die laufende Finanzierung seiner Aufwendun�gen für das Strassenwesen. Die motorisierten Strassenbenützer kommen damit im Sinne des Ver�ursacherprinzips für ihren Teil der Ausgaben des vom Staat bereitgestellten Infrastrukturangebotes auf. 


� Anders verhält es sich für den Bund bei den Infrastrukturkosten der Bahnen, wo er 1998 im Rahmen der Bahnreform bei den SBB erneut Darlehen von 14 Milliarden Franken abschreiben musste.


� Die Forderung nach einer strikten Anwendung des Verursacherprinzips ging ursprünglich vom öf�fentlichen Verkehr aus und sollte natürlich nur für den motorisierten Strassenverkehr zur Anwendung kommen. Nach dem Beweis der vollständigen Wegekostendeckung auf der Basis einer Strassenrech�nung werden nun die Schuldzuweisungen an den Motorfahrzeugverkehr auf die externen Kosten ver�legt.





